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Buchführung mit Excel – Ist das finanzamtssicher?

Viele Vereine arbeiten mit Tabellenkalkulationen als Buchhaltungslösung. Bei die-
sen einfachen, günstigen und oft sehr praktikablen Systemen wird aber oft in
Frage gestellt, ob sie „finanzamtsfest“ sind.

Eine Buchführung mit Tabellenkalkulationen wird vielfach in Zweifel gezogen, weil
dabei entgegen den Vorschriften der ursprüngliche Inhalt von Buchungen so ver-
ändert werden kann, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Ein
Urteil des Finanzgerichts Münster trifft dazu jetzt Klarstellungen (Urteil vom
29.04.2021, 1 K 2214/17 E, G, U, F).

Gesetzliche Vorgaben
Nach § 146 Abs. 4 Abgabenordnung (AO) darf eine Buchung oder eine Aufzeich-
nung nicht in einer Weise verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht
mehr feststellbar ist. § 146 Abs. AO regelt, dass die Bücher und die sonst erfor-
derlichen Aufzeichnungen auch in der geordneten Ablage von Belegen bestehen
können.
Daraus ergibt sich: Immer dann, wenn Belege in Papierform vorliegen oder in
einer digitalen Form, die veränderungssicher ist (z.B. PDF), ist die Belegerfassung
mit der Tabellenkalkulation oder ähnlichen Systemen gar nicht Teil der gesetzlich
vorgeschriebenen Buchhaltung. Sie ist also eine „zusätzliche“ Erfassung. Wäh-
rend die eigentlichen Aufzeichnungen in Form der Belege bestehen.
Gegen solche Aufzeichnungen mit Excel und Co. kann es also aus steuerrechtli-
cher Sicht keine Einwände geben.

Auflösung von Rücklagen
Das BMF erlaubt ausdrücklich die Auflösung von Rücklagen, die zu anderen Zwe-
cken gebildet worden sind. Sie dürfen aufgelöst werden, um eine aufgrund der
Corona-Krise entstandene wirtschaftliche Notlage abzumildern. Das gilt also auch
für zweckgebundene Rücklagen oder Wiederbeschaffungsrücklagen.

Digitale Belege
Anders sieht es aus, wenn die Belege selbst in einer änderbaren Form erstellt
werden. Das gilt z.B. für:

Tageskassenabrechnungen
Kopien von Ausgangsrechnungen
Fahrtenbücher oder Einzelbelege für Reisekostenabrechnungen

Hier muss eine Form gewählt werden, bei der eine spätere Änderung, die den
ursprünglichen Inhalt unkenntlich macht, ausgeschlossen ist. Sie müssen also
entweder in Papierform erstellt werden oder in einem entsprechenden digitalen
Format (z.B. PDF). So gibt es z.B. keine Bedenken, wenn von verschickten Rech-
nungen nur eine Kopie als PDF aufbewahrt wird, soweit das PDF zeitgleich mit
der Papierrechnung erstellt und abgelegt wird.
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Barkasse und Kassenbücher
Beim Begriff „Kassenbuch“ herrscht oft Verwirrung darüber, was damit eigentlich
gemeint ist.

Nicht zulässig ist eine Tabellenkalkulation hier, wenn damit die Tageskassenab-
rechnungen erstellt werden – das gilt aber nur für Bareinnahmen ohne Einzelbe-
lege.

Liegen Einzelbelege vor, gilt das oben Gesagte: Die eigentlichen Aufzeichnungen
bestehen in der geordneten Ablage dieser Einzelbelege (z.B. nach Datum). Die
täglichen Abrechnungen müssen dagegen in nicht änderbarer Form erstellt wer-
den, wenn – was zulässig ist – Bareinnahmen erfolgen, ohne dass für jeden Be-
trag ein Einzelbeleg ausgestellt wird.

Elektronische Kassen müssen mit einem entsprechenden Sicherungssystem ver-
sehen sein, das keine nachträgliche Änderung an den Abrechnungen erlaubt.
Für sog. offene Ladenkassen (also allen anderen Behältnisse zur Aufbewahrung
von Bargeld) müssen änderungssichere Tagesabrechnungen erstellt werden –
aber nur für die Tage, an denen Bareinnahmen ohne Einzelbelege erfolgten.

Werden die Bareinnahmen in einer offenen Ladenkasse erfasst, erfordert das
einen täglichen Kassenbericht, der auf der Grundlage eines tatsächlichen Aus-
zählens der Bareinnahmen erstellt worden ist. Einnahmen, die nicht aus Aus-
gangsumsätzen stammen (z. B. Einlagen), sind besonders zu vermerken und zur
Ermittlung der Tageslosung vom Kasseneingang abzuziehen.

Geführt werden müssen also – im Fall von Barumsätzen ohne Einzelbelege – nur
tägliche Kassenberichte. Ein Kassenbuch ist – bei nicht bilanzierungspflichtigen
Einrichtungen – nicht erforderlich. Bei Bilanzieren ist das Kassenbuch das Konto
„Kasse“ in der Finanzbuchhaltung.

Die in den geordnet ablegten Belegen enthaltenen Daten dürfen nicht ohne wei-
teres und ohne Kenntlichmachung veränderbar sein. Diese Voraussetzung erfül-
len Abrechnungen auf Papier oder nicht änderbarem digitalen Format. Eine
Tabellenkalkulation kommt also für das Kassenbuch in Frage, nicht aber für die
Kassenberichte. 

Werden elektronische Kassen und offenen Ladenkassen nebeneinander geführt,
gelten für beide Kassen die jeweiligen Vorschriften. Gegen ein Nebeneinander
der beiden Kassensysteme gibt es keine Bedenken. Mängel beim Einsatz einer
Kasse wirken sich grundsätzlich nicht auf die anderen eingesetzten Kassen aus.
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Hinweis 
Für Ausgaben müssen immer Fremdbelege
vorliegen. Gibt es keine Bareinahmen ohne
Einzelbelege, muss weder eine Tageskassen-
abrechnung erstellt werden, noch muss ein
Kassenbuch geführt werden.
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Wann darf das Finanzamt die Buchhaltung verwerfen?
Bei wesentlichen Mängeln der Buchführung bzw. der Aufzeichnungen kann das
Finanzamt die Buchhaltung verwerfen und die Besteuerungsgrundlagen schät-
zen. Bei gemeinnützigen Einrichtungen geht das regelmäßig mit dem Entzug der
Gemeinnützigkeit einher, weil ausreichende Nachweise über die „tatsachliche
Geschäftsführung“ fehlen.

Grundsätzlich muss das Finanzamt die Buchhaltung akzeptieren, soweit nach
den Umständen des Einzelfalls kein Anlass besteht, ihre sachliche Richtigkeit zu
beanstanden. Die Aufzeichnungen sind rechtlich betrachtet ein Beweis dafür,
dass die steuerlichen Meldungen richtig erfolgt sind.

Auch Verstöße gegen formelle Buchführungsbestimmungen können die Beweis-
kraft der Buchführung beeinträchtigen, wenn sich daraus Zweifel an ihrer sach-
lichen Richtigkeit ergeben.

Fazit 
Die Verwendung von Excel-Tabellen bei der
Einnahmenüberschussrechnung ist alleine
schon deswegen zulässig, weil bei einem
Überschussrechner keine Pflicht zur (elektro-
nischen) Buchführung besteht – sondern nur
eine Aufzeichnungspflicht, die durch die ge-
ordnete Ablage der Ursprungsbelege erfüllt
ist.


